
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         Bremen, Januar 2026 
 
Vereinfachter Zuwendungsnachweis nach § 50 Abs. 4 Nr. 2 b Einkommensteuer-Durchführungs-
verordnung (EStDV)  
 
Sehr geehrte Unterstützer:innen, 
 
herzlichen Dank für Ihre Spende und / oder Ihren Mitglieds-/Förderbeitrag!  
 
Wenn Sie tanzbar_bremen e.V. mit bis zu 300,00 Euro im Jahr unterstützen, benötigen Sie keine 
gesonderte Spendenbescheinigung von uns.  
 
Zur Anerkennung Ihrer Zahlung als steuerlich abzugsfähige Zuwendung reicht es aus, wenn Sie in 
Ihrer Steuererklärung dieses Dokument und den Zahlungsbeleg (Buchungsbestätigung Ihres 
Kreditinstituts, zum Beispiel Kontoauszug oder ein Einzahlungsbeleg bzw. ein PC-Ausdruck beim 
Online-Banking) Ihrem Finanzamt vorlegen.  
 
Aus der Buchungsbestätigung müssen Name und Kontonummer von Auftraggeber:in und 
Empfänger:in, der Betrag sowie der Buchungstag ersichtlich sein. Bitte beachten Sie, dass im 
Verwendungszweck die Angabe „Spende“ oder „Mitgliedsbeitrag“ oder „Fördermitgliedsbeitrag“ 
vermerkt sein muss.  
 
Bei Zuwendungen, die mehr als 300,00 Euro betragen, ist eine von tanzbar_bremen e.V. ausgestellte 
Zuwendungsbestätigung nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck notwendig und wird 
unaufgefordert zugeschickt.  
 
Für die Körperschaft tanzbar_bremen e.V. wurde die Einhaltung der satzungsmäßigen 
Voraussetzungen nach den §§ 51, 59, 60 und 61 AO vom Finanzamt Bremen, StNr. 60 /145/10255, 
mit Bescheid vom 24.11.2025 nach § 60a AO gesondert festgestellt. Wir fördern nach unserer 
Satzung die Förderung von Kunst und Kultur und die Förderung der Hilfe für Behinderte. 
 
Die Steuernummer von tanzbar_bremen e. V.  lautet 60/145/10255.  
 
Es wird bestätigt, dass die Zuwendung nur zur Förderung von Kunst und Kultur im Sinne des § 52 Abs. 
2 Satz 1 Nr. (n) 5 AO und zur Förderung der Hilfe für Behinderte im Sinne des § 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 
(n) 10 AO verwendet wird. Damit sind wir berechtigt, für Mitglieds-/Fördermitgliedsbeiträge und 
Spenden Zuwendungsbestätigungen nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck auszustellen. 
 
 
 
 Es handelt sich bei der Zuwendung um eine Spende / einen Mitgliedsbeitrag (Nichtzutreffendes bitte 
streichen). 


